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Die Zusammenarbeit der Justizorgane mit den ört
lichen Organen der Staatsmacht war in den vergange
nen Jahren unzureichend, sporadisch und nicht ziel
gerichtet. Aus den Gesetzen über die örtlichen Organe 
der Staatsmacht vom 17. Januar 1957 und über die 
Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des 
Staatsapparates vom 11. Februar 1958 sowie aus den 
Ergebnissen der Babelsberger Konferenz ergab sich 
aber, daß die Justizorgane als Teile der einheitlichen 
Staatsmacht an den allgemein-staatlichen Aufgaben 
mitzuarbeiten haben und ihre Tätigkeit der Tätigkeit 
der örtlichen Organe der Staatsmacht untergeordnet 
sein muß. Auf dieser Erkenntnis galt es nunmehr die 
gesamte Arbeit aufzubauen.

Im Bezirk Neubrandenburg hat sich die Zusammen
arbeit mit den örtlichen Organen erst im Jahre 1959 
systematisch entwickelt. In Auswertung der Partei
aktivtagung der Justizorgane, die im August 1959 statt
fand, gab es z. B. bei den Bezirksjustizorganen ernst
hafte Bemühungen um eine konkrete Zusammenarbeit 
mit dem Rat des Bezirks und anderen Institutionen. 
Die Justizorgane organisierten eine gemeinsame Be
sprechung mit Vertretern des Rates des Bezirks, der 
Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei, der Staat
lichen Kontrolle, des FDGB, der Deutschen Bauern
bank, der Deutschen Invest-Bank sowie der Handels
organe, um gemeinsam die Schwerpunkte für den 
Arbeitsplan des III. Quartals 1959 zu beraten. Auf 
diese Weise kam es zum ersten Mal zu einer gemein
samen Schwerpunktplanung und Festlegung von Kom
plexaufgaben.

*

Eine dieser Aufgaben bestand in der Verbesserung 
der staatlichen Leitung gegenüber den VEGs des Be
zirks, deren Entwicklung gehemmt war. Im Rat des 
Bezirks gab es Vorlagen, nach denen aus dem Staats
haushalt eine bestimmte Summe zur Deckung außer
planmäßiger Verluste dieser Betriebe bereitzustellen 
war. Die Justizorgane besaßen aber Informationen 
darüber, daß Schlendrian und ungenügende Orientie
rung der Direktoren auf die Erfüllung der Staatspläne 
sowie mangelnde Arbeitsorganisation Ursachen von 
außerplanmäßigen Verlusten waren. Deshalb wurde 
auf Anregung der Justizorgane eine Komplexbrigade 
unter Führung der Staatlichen Kontrolle mit der Unter
suchung des Zustandes der VEGs im Kreis Strasburg 
— einem Schwerpunktkreis hinsichtlich VEGs — be
auftragt. Die Justizorgane des Bezirks und des Kreises 
Strasburg waren in dieser Brigade vertreten.

Im Rahmen der Brigadetätigkeit wurden u. a. fol
gende Mängel in der staatlichen Leitungstätigkeit ge
genüber den VEGs festgestellt:

Die Unterabteilung VEG beim Rat des Bezirks kon
zentrierte ihre Kräfte ungenügend auf die Hauptauf
gaben; sie arbeitete zersplittert an der Lösung vieler 
Einzelfragen. Die Räte der Kreise machten von ihrem 
Kontrollrecht, wie es sich aus dem Gesetz über die 
örtlichen Organe der Staatsmacht ergibt, keinen Ge
brauch. Eine Zusammenarbeit zwischen Gemeindever
tretungen und VEGs existierte nicht. Ungenügend war 
auch die Verwirklichung der Rahmendirektive über 
die Bildung und Tätigkeit von Leitbetrieben im Be
reich der bezirksgeleiteten VEGs. Die Betriebs- und 
Betriebsgewerkschaftsleitungen stützten sich ungenü
gend auf bereits vorhandene Brigaden der sozialisti
schen Arbeit. Die sozialistischen Leitungsprinzipien in 
den VEGs wurden mißachtet.

Ursache dieser Erscheinungen war in erster Linie 
eine mangelnde ideologisch-politische Erziehungsarbeit

durch die Direktoren der VEGs sowie die Unterabtei
lung VEG.

Die von der Brigade getroffenen Feststellungen wur
den in einer Sitzung des Rates des Bezirks, im Kreis 
und auch in den VEGs ausgewertet. Der Rat des Be
zirks faßte auf Grund der Vorschläge der Komplex
brigade einen Beschluß, der u. a. folgenden Inhalt hat:

1. Die Räte der Kreise wurden verpflichtet:
a) sich mindestens zweimal im Jahr in einer Rats

sitzung mit dem Entwicklungsstand der in ihrem Kreis 
liegenden VEGs zu befassen,

b) mindestens zweimal jährlich dem Kreistag eine 
Analyse über die Entwicklung der VEGs zur Beratung 
vorzulegen,

c) die Leitbetriebe so anzuleiten, daß sie ihre Funk
tion entsprechend der Rahmendirektive des Ministe
riums für Land- und Forstwirtschaft ausüben können.

2. Die Unterabteilung VEG wurde verpflichtet:
a) in Verbindung mit den Räten der Kreise und den 

Leitbetrieben eine strenge Kontrolle der Patenschafts
arbeit der VEGs zu organisieren,

b) in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Land 
und Forst die Aufklärungsarbeit über die Bedeutung 
der sozialistischen Brigaden in den VEGs — gestützt 
auf konkrete Beispiele — zu verstärken und ent
sprechendes Agitationsmaterial herauszugeben,

c) zu sichern, daß in allen VEGs Nährstoffkarten als 
Grundlage für eine produktionssteigernde Düngerwirt
schaft vorhanden sind,

d) zu sichern, daß durch gründliche Erarbeitung und 
Beratung der Produktionspläne mit der Belegschaft 
„weiche Pläne“ der Vergangenheit angehören.

3. Die Direktoren der VEGs wurden verpflichtet, 
einen Kaderentwicklungsplan zur Qualifizierung der 
Mitarbeiter auszuarbeiten.

Die Untersuchungen der Komplexbrigaden führten 
auch zu personellen Veränderungen in der Unterab
teilung VEG. Das Ergebnis dieses Brigadeeinsatzes 
zeigte sich vor allem darin, daß die außerplanmäßigen 
Verluste um rund 50 Prozent zurückgingen.

*
Die Erfahrungen aus den Prozessen gegen Mitarbeiter 

des ehemaligen Kontors für Zucht- und Nutzvieh und 
der ungenügende 100-ha-Besatz in den LPGs Waren 
Veranlassung, sich nunmehr mit der Viehhandelstätig
keit durch den VEAB zu beschäftigen. Im IV. Quartal 
1959 wurde dieses Gebiet von einer Komplexbrigade, 
welcher Vertreter verschiedener örtlicher Organe und 
Institutionen sowie Justizfunktionäre angehörten, in 
den Kreisen Altentreptow und Neubrandenburg über
prüft. Dabei wurde festgestellt, daß es keine Zusam
menarbeit zwischen den Viehhandelsorganen und den 
örtlichen Organen der Staatsmacht gab. Den Vieh
handelsorganen war die geplante Ziffer des 100-ha- 
Besatzes in den LPGs unbekannt. Sie konnten daher 
keine den Volkswirtschaftsplänen entsprechenden ver
traglichen Vereinbarungen treffen. Auf Grund des Ein
schreitens der Brigade werden jetzt die Viehhandels
organe mit den Planziffern der LPGs und VEGs sowie 
mit der termingemäßen Fertigstellung der Stallbauten 
bekannt gemacht. Damit sind auch die Voraussetzungen 
für eine planmäßige Handelstätigkeit gegeben.

* f

Eine gute Zusammenarbeit gibt es bereits seit zwei 
Jahren mit der Ständigen Kommission für Innere An
gelegenheiten, Volkspolizei und Justiz sowie mit den 
Ständigen Kommissionen für Bauwesen und Landwirt
schaft des Bezirkstages. Die Vertreter der Justizorgane 
beteiligen sich regelmäßig an den Sitzungen und Ein-
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